
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 6. Mai 2024  

 
Mandantenbrief Mai 2024 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 
 

· Die E-Rechnung kommt 
· Zweites Jahressteuergesetz 2024 – Referentenentwurf 
· Rat der EU beschließt Gesetz über künstliche Intelligenz (KI)  

 
Einkommensteuer 
 

· Gewinnerzielungsabsicht bei Betrieb einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Haus 
 

Umsatzsteuer 
 

· Neuregelungen für den Kleinunternehmer  
 

Lohn und Gehalt 
 

· Steuerliche Fragen bei Überlassung von Fahrrädern und E-Bikes mit Zubehör an Arbeit-
nehmer 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2024 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidar-
itätszuschlag 

12.08.20241 10.09.20241 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

entfällt 10.09.2024 

Körperschaftsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

entfällt 10.09.2024 

Umsatzsteuer 12.08.20242 10.09.20243 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 15.08.20246 13.09.2024 

Scheck5 12.08.2024 10.09.2024 

Gewerbesteuer 15.08.20246 entfällt 

Grundsteuer 15.08.20246 entfällt 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 19.08.2024 entfällt 

Scheck5 15.08.2024 entfällt 

Sozialversicherung7 28.08.2024 26.09.2024 

Kapitalertragsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-

verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2024 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die 
Steuer am 16.08.2024 fällig. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. 
h. am 26.08.2024/24.09.2024, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beach-
ten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

Allgemein 

Die E-Rechnung kommt 

Um den digitalen Wandel in Deutschland voranzutreiben, wurde im Rahmen des sog. 
Wachstumschancengesetzes mit Wirkung ab dem 01.01.2025 die verpflichtende  
E-Rechnung im inländischen B2B-Bereich eingeführt.  
Bei der Umstellung auf die E-Rechnung geht es nicht lediglich darum, papierhafte 
Rechnungen zukünftig elektronisch auszutauschen. Vielmehr soll der Gesamtpro-
zess von der Rechnungsausstellung bis zur Zahlung und Archivierung der Rechnung 
sowie den Abgleich zwischen den für Umsatzsteuerzahlung und Vorsteuerabzug zu-
ständigen Finanzbehörden neu zu gestaltet werden.  
Verbraucher betrifft diese Neuerung nicht. 
 
Hinweis: 
 
Mit den Anwendungen auf der DATEV E-Rechnungsplattform heben Sie Ihre digita-
len Rechnungsprozesse auf die nächste Stufe und gestalten den Rechnungsdaten-
austausch mit Ihren Geschäftspartnern künftig noch komfortabler. Besonders inte-
ressant: Unterstützungspaket E-Rechnung. 
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/e-rechnung-mit-datev/ 

Zweites Jahressteuergesetz 2024 - Referentenentwurf 

Im Zuge der Kabinettsbefassung zum Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 am 
05.06.2024 wurde festgestellt, dass man sich der vielfältigen Herausforderungen be-
wusst sei, die mit den im Jahressteuergesetz 2024 enthaltenen Maßnahmen noch 
nicht bewältigt werden können. So das Bundesfinanzministerium. Hierzu gehören u. 
a. Vorhaben im Bereich der Förderung von Kindern und Familien ebenso wie Fort-
entwicklungen des Gemeinnützigkeitsrechts. Das Zweite Jahressteuergesetz 2024 
(JStG 2024 II) soll dies aufgreifen. Neben notwendigen Entlastungen bei der Ein-
kommensteuer sollen weitere Einzelmaßnahmen aufgegriffen werden, die thematisch 
nicht oder nur partiell miteinander verbunden sind. 
Der Referentenentwurf des JStG 2024 II enthält im Wesentlichen folgende Änderun-
gen: 
· Einführung der Meldepflichten für nationale Steuergestaltungen 

Hinweis: Die Meldepflichten für nationale Steuergestaltungen waren ursprünglich im Wachs-
tumschancengesetz enthalten, wurden aber im Vermittlungsausschuss gestrichen. Es darf 
daher von Widerständen seitens Verbänden, Kammern und Oppositionsparteien gegen die 
Regelungen ausgegangen werden. 

· Überführung der Steuerklassen III/V in das Faktorverfahren zum 01.01.2030 

· Anhebung des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags um 300 Euro 
auf 12.084 Euro im Jahr 2025 und ab 2026 Anhebung um 252 Euro auf 12.336 Euro 

· Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags für den Veranlagungszeitraum 2025 um 60 
Euro auf 6.672 Euro und ab dem Veranlagungszeitraum 2026 um 156 Euro auf 6.828 Euro 

· Anpassung der übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Veranlagungszeit-
räume 2025 und ab 2026 (mit Ausnahme des Eckwerts der sog. Reichensteuer) 

· Anhebung Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag (nicht die diskutierte Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags) ab Veranlagungsjahr 2025 

· Anhebung des Kindergeldes ab Januar 2025 von 250 Euro auf 255 Euro monatlich 

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/e-rechnung-mit-datev/


 
· Digitalisierung Sterbefallanzeigen 

· Steuerbefreiung Stiftung Generationenkapital 
· Änderungen an den Gemeinnützigkeitsregelungen: z. B. Anpassung steuerlich unschädli-

cher Betätigungen, Aufhebung Rücklagen und Vermögensbildung. Inkrafttreten 01.01.2025 

Über die nächsten Schritte im Gesetzgebungsverfahren ist derzeit (19.07.2024) noch 
nichts bekannt. Das JStG 2024 II soll aber wohl so schnell wie möglich dem Bundes-
kabinett vorgelegt werden. 

Rat der EU beschließt Gesetz über künstliche Intelligenz (KI)  

Am 21.05.2024 hat der Rat der EU das sog. Gesetz über künstliche Intelligenz ver-
abschiedet. Die Gesetzgebung folgt einem „risikobasierten“ Ansatz, was bedeutet, 
dass die Regeln umso strenger sind, je höher das Risiko ist, der Gesellschaft Scha-
den zuzufügen.  
Das neue Gesetz zielt darauf ab, die Entwicklung und Einführung sicherer und ver-
trauenswürdiger KI-Systeme im gesamten EU-Binnenmarkt sowohl durch private als 
auch öffentliche Akteure zu fördern. Gleichzeitig soll die Achtung der Grundrechte 
der EU-Bürger sichergestellt und Investitionen und Innovationen im Bereich der 
künstlichen Intelligenz in Europa gefördert werden. Das KI-Gesetz gilt nur für Berei-
che des EU-Rechts und sieht Ausnahmen etwa für Systeme vor, die ausschließlich 
für Militär- und Verteidigungszwecke sowie für Forschungszwecke genutzt werden. 

Regeln zur europäischen digitalen Identität in Kraft: Digitale Brieftasche kommt 
2026 

Die Vorschriften zur Einführung einer europäischen digitalen Identität sind am 
20.05.2024 in Kraft getreten. Sie sollen den Weg dafür ebnen, dass alle Bürger der 
EU ab 2026 die europäische digitale Brieftasche nutzen können. Diese soll aus einer 
mobilen App bestehen, die in jedem Mitgliedstaat ausgegeben wird. Sie soll es den 
EU-Bürgern und -Einwohnern ermöglichen, sich online in voller Sicherheit auszuwei-
sen und auf öffentliche und private Online-Dienste in ganz Europa zuzugreifen. 

Einkommensteuer 

Gewinnerzielungsabsicht bei Betrieb einer Photovoltaik-Anlage auf dem eige-
nen Haus 

Der Beurteilung, ob eine PV-Anlage mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird, ist 
ein Prognosezeitraum von 20 Jahren zugrunde zu legen. Wenn die erzeugte Strom-
menge vom Kleinanlagenbetreiber nicht nachgewiesen wird, kann sie aus Vereinfa-
chungsgründen unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Volllaststundenzahl 
von 1.000 kWh/kWp geschätzt werden. Hinsichtlich des selbst verbrauchten Stroms 
kommt es zu einer mit dem Teilwert als Betriebseinnahme zu erfassenden Entnah-
me. Der Teilwert des selbst verbrauchten Stroms entspricht den für seine Erzeugung 
aufgewandten Kosten (Anschaffungskosten der PV-Anlage und Betriebskosten, ver-
teilt auf die in 20 Jahren zu erwartende Stromproduktion) und kann bei der Totalge-
winnermittlungsprognose nicht etwa mit dem von der Finanzverwaltung in bestimm-
ten Fällen aus Vereinfachungsgründen akzeptierten Pauschalwert von 0,20 Eu-
ro/kWh angesetzt werden. Bei der Totalgewinnermittlungsprognose ist kein Restwert 



 
der PV-Anlage nach Ablauf der 20-jährigen Nutzungsdauer als Einnahme zu berück-
sichtigen. 
Bei dem Betrieb einer PV-Anlage spricht der Beweis des ersten Anscheins zunächst 
dafür, dass sie in der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird. Dieser Anscheins-
beweis wird aber bereits dadurch erschüttert, dass nach einer Totalgewinnprognose 
innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren kein Gewinn erzielt werden kann. Wenn der 
Steuerpflichtige die Verluste aus der PV-Anlage im Hinblick darauf hingenommen 
hat, dass der selbst erzeugte Strom finanziell deutlich günstiger ist als der von einem 
Stromanbieter bezogene, ist von persönlichen und außerhalb der steuerrechtlich re-
levanten Einkünftesphäre liegenden, gegen eine Einkünfteerzielungsabsicht spre-
chenden Gründen für den Betrieb der PV-Anlage auszugehen. Im Streitfall vor dem 
Finanzgericht Baden-Württemberg hat die Finanzbehörde die geltend gemachten 
Verluste aus Gewerbebetrieb mangels Einkünfteerzielungsabsicht des Klägers zu-
treffend nicht anerkannt.  

Umsatzsteuer 

Neuregelungen für den Kleinunternehmer  

Ab dem Besteuerungszeitraum 2024 sind Kleinunternehmer offiziell von der Abgabe 
von Umsatzsteuer-Jahreserklärungen befreit. Das gehört zu den Maßnahmen zur 
Steuererleichterung, die mit dem Wachstumschancengesetz im Jahr 2024 einge-
führt wurden. 
Mit dem derzeit bekannten Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 soll die 
Kleinunternehmerregelung ab dem Jahr 2025 ausgeweitet werden. Insbesondere die 
Umsatzgrenzen von 22.000 Euro (Vorjahr) und 50.000 Euro (lfd. Kalenderjahr) sollen 
auf 25.000 Euro und 100.000 Euro angehoben werden. 

Lohn- und Gehalt 

Steuerliche Fragen bei Überlassung von Fahrrädern und E-Bikes mit Zubehör 
an Arbeitnehmer 

Für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2030 werden vom Arbeitgeber zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährte Vorteile für die Überlassung 
eines betrieblichen (Elektro-)Fahrrads an den Arbeitnehmer steuerfrei gestellt. Die 
Steuerfreiheit hat die Sozialversicherungsfreiheit zur Folge. E-Bikes, bei denen es 
sich technisch um Kraftfahrzeuge handelt (weil der E-Motor auch Geschwindigkeiten 
über 25 km/h unterstützt), können nicht steuerfrei überlassen werden. Die Steuerbe-
freiung gilt nur für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährte Vortei-
le (on-top). In der Praxis wird jedoch der Großteil der sog. Job- oder Firmenräder im 
Rahmen von Gehaltsumwandlungs-/Leasing-Modellen an Arbeitnehmer überlassen. 
Bei den gängigen Leasing-Modellen least i. d. R. der Arbeitgeber das Firmenrad und 
überlässt es dem Arbeitnehmer im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung mittels Ge-
haltsumwandlung. In diesem Fall ergibt sich ein monatlicher steuerpflichtiger geld-
werter Vorteil in Höhe von 1 % der auf volle 100 Euro abgerundeten geviertelten 
unverbindlichen Preisempfehlung (Brutto-UVP) des überlassenen Firmenrads. 
 
Im Rahmen der Leasingmodelle besteht häufig die Möglichkeit, fahrradtypisches 
Zubehör mitzuleasen bzw. gingen zu dieser Frage zahlreiche Anrufungsauskünfte 
bei den Finanzämtern ein. Um eine einheitliche Rechtsauslegung sicherzustellen, hat 
sich die Finanzverwaltung zum steuerlichen Umgang von Fahrradzubehör geäußert. 



 
Danach gehören zum fahrradtypischen Zubehör alle unselbstständigen Einbauten. 
Als steuerlich begünstigtes Zubehör stuft die Finanzverwaltung nur fest am Rahmen 
des Fahrrads oder anderen Fahrradteilen verbaute Zubehörteile, wie z. B. Fahrrad-
ständer, Gepäckträger, Schutzbleche, Klingel, Rückspiegel, Schlösser, Navigations-
geräte, andere angebaute Träger oder modellspezifische Halterungen ein.  
Die Finanzverwaltung nennt auch Beispiele für steuerlich nicht begünstigtes fahrrad-
typisches Zubehör. Hierzu zählt die Fahrerausrüstung (z. B. Helm, Handschuhe, 
Kleidung o. Ä.), in modellspezifische Halterungen einsetzbare Geräte (z. B. Smart-
phone, mobiles Navigationsgerät) oder andere Gegenstände (z. B. Fahrradanhänger, 
Lenker‑, Rahmen‑ oder Satteltaschen oder Fahrradkorb). Dieses steuerlich nicht be-
günstigte Fahrradzubehör muss vom Arbeitgeber gesondert bewertet werden und 
stellt beim Arbeitnehmer regelmäßig steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 

Steuerbegünstigte Zuwendungen an Arbeitnehmer: Beiträge zu einer Grup-
penunfallversicherung 

Eine betriebliche Gruppenunfallversicherung, die mehrere Arbeitnehmer gemeinsam 
sowohl für berufliche als auch private Unfällen absichert, kann eine sinnvolle Ergän-
zung zur gesetzlichen Unfallversicherung sein. Beitragsleistungen des Arbeitgebers 
zu einer solchen Gruppenunfallversicherung sind als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu 
qualifizieren, wenn der Beschäftigte den Versicherungsanspruch unmittelbar gegen-
über dem Versicherungsunternehmen geltend machen kann und der Versicherer die 
Versicherungsleistung an den Arbeitnehmer als versicherte Person auszahlt. 
In diesem Fall konnte der Arbeitgeber bis 31.12.2023 die Beiträge für eine Grup-
penunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz von 20 % erheben, wenn der Teil 
der Gesamtprämie (ohne Versicherungssteuer), die auf die versicherte Person ent-
fällt, 100 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. Die zulässige Pauschalbesteuerung 
durch den Arbeitgeber führt zur Sozialversicherungsfreiheit. Wurde der bis 
31.12.2023 geltende Höchstbetrag von 100 Euro überschritten, musste der gesamte 
Beitrag dem individuellen Lohnsteuerabzug und der Sozialversicherungspflicht un-
terworfen werden; es handelte sich bisher um eine steuerliche Freigrenze.  
Durch das Wachstumschancengesetz wurde der steuerliche Grenzbetrag von 100 
Euro ab 01.01.2024 aufgehoben, sodass bereits für das Jahr 2024 auch ein höherer 
Beitrag zur Gruppenunfallversicherung durch den Arbeitgeber pauschalbesteuert 
werden kann. 
 
Hinweis: 
Zur Abgrenzung zwischen Bar- und Sachlohn hat vor einigen Jahren der Bundesfi-
nanzhof Grundsätze aufgestellt, die auch aktuell noch gültig sind. Die Gewährung 
von Versicherungsschutz ist in Höhe der geleisteten Beiträge Sachlohn, wenn der 
Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags von seinem Arbeitgeber ausschließlich 
Versicherungsschutz und nicht auch eine Geldzahlung verlangen kann. 
Bei einer Unfallversicherung gilt, dass wenn der Arbeitgeber eine Unfallversicherung 
zum Schutze seiner Arbeitnehmer abschließt und die Leistungen bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalls ausschließlich ihm (dem Arbeitgeber) zustehen, in Höhe der Bei-
tragszahlungen des Arbeitgebers kein geldwerter Vorteil vorliegt. Bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalls erhält der Arbeitnehmer Leistungen aus der Unfallversicherung. Es 
fließt ihm Arbeitslohn zu. Die Höhe des Arbeitslohns bestimmt sich stets nach der 
Höhe der vom Arbeitgeber eingezahlten Beiträge und nicht nach der Höhe der aus-
gezahlten Beträge.  



 
Handelt es sich um eine Gruppenunfallversicherung, ist der auf den betroffenen Ar-
beitnehmer entfallende Beitragsanteil ggf. zu schätzen. 
 


